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Die Verordnung „1907/2006/EG (REACH)“ ist am 1. Juni 2007 in Kraft getreten.  
Hersteller und Händler, die auch zukünftig in der Europäischen Gemeinschaft geschäftlich tätig sein wollen, 
müssen die Anforderungen von REACH im Laufe von elf Jahren umsetzten.  
 
Agfa-Gevaert arbeitet aktiv an der Umsetzung von REACH und hat das Verzeichnis all ihrer, gemäß REACH 
zu registrierenden „phase-in“ Stoffe fertiggestellt und die Vorregistrierung fristgerecht abgeschlossen! 
 
Die Vorregistrierung ist eine notwendige Voraussetzung, um die in REACH vorgesehenen, verschiedenen 
Übergangsperioden (3,5 bis 11 Jahre – je nach Gefährlichkeit und Produktionsmenge eines Stoffes) zur 
Registrierung vorteilhaft nutzen zu können.  
 
Die Agfa-Gevaert hat ein vitales Interesse an einer ununterbrochenen Lieferung von Produkten, für die sie 
selber ein „Nachgeschalteter Anwender“ ist und unterhält entsprechende Kontakte mit ihren Lieferanten. 
 
Viele Anfragen treffen bezüglich des Standes von Vorregistrierung und Registrierung der Bestandteile der 
Agfa-Gevaert-Produkte ein. Dabei erlaubt leider die Art der Fragestellung sehr oft nicht, umfassend und 
zutreffend über das Agfa-Gevaert-REACH-Programm zu informieren. Beispielsweise sind Agfa-Gevaert-
Produkte sehr häufig Zubereitungen, für die es weder eine Vorregistrierungsnummer noch eine 
Registrierungsnummer gibt, da REACH diese nur für Stoffe (Substanzen) und nicht für Zubereitungen 
vorsieht! 
 
Die Bekanntgabe der Vorregistrierungsnummern der von Agfa-Gevaert vorregistrierten „phase-in“ Stoffe 
innerhalb der Lieferkette ist weder gesetzlich erforderlich noch entsteht jemandem daraus ein Nutzen. 
 
Darüberhinaus betrachtet Agfa-Gevaert die vollständigen Rezepturen der von ihr gelieferten Zubereitungen 
als Betriebsgeheimnis. 
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Anders als bei chemischen Stoffen als solchen und Zubereitungen fordert REACH für Stoffe in „Artikeln“ 
u.a., die „Nachgeschalteten Anwender“ darüber zu unterrichten,  wenn ein Stoff von der Liste der besonders 
gefährlichen Stoffe („Kandidatenliste“; substance of very high concern (SVHC)) in einem Artikel enthalten 
ist.  
 
Die mit der “Kandidatenliste” verbundenen Pflichten sind auf der website der ECHA zusammengefasst: 
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_obligations_en.asp. 
 
Insgesamt fünfzehn SVHC standen auf der ersten Kandidatenliste der Europäischen Chemikalien Agentur 
(ECHA) vom 28. Oktober 2008. Weitere vierzehn SVHC sind auf der von der ECHA am 13. Januar 2010 
veröffentlichten Kandidatenliste hinzugekommen und noch eine weitere SVHC auf der am 30. März 2010 
veröffentlichten. 
 
Die vollständige Kandidatenliste ist auf der website der ECHA zu finden: 
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp. 
 
Von Agfa-Gevaert gelieferte Imaging-Artikel einschließlich aller Agfa-Filme, -Papiere und -Druckplatten,       
-Phosphorplatten, -Phosphorbildschirme und deren Kassetten enthalten keinen der Stoffe auf der 
Kandidatenliste. Auch verwendet Agfa-Gevaert keinen dieser Stoffe in den von ihr gelieferten 
Zubereitungen!  
Darüberhinaus geht Agfa-Gevaert davon aus, dass auch zukünftig keiner der in den von ihr ausgelieferten 
Zubereitungen und o.g. Artikeln enthaltenen Stoffe auf die Kandidatenliste kommt. 
 
Agfa-Gevaert hat sich zur vollen Übereinstimmung mit REACH verpflichtet. Sie wird daher die betreffenden 
Stoffe innerhalb der vorgesehenen, verlängerten Registrierungsperioden (bis 2010, bis 2013, bis 2018) 
registrieren und ihre Kunden zeitgerecht über ihre REACH-Erfordernisse und ihre REACH-Unterstützung für 
ihre Kunden informieren.  
 
Agfa-Gevaert wird ihren Kunden mit Informationen von der REACH-Registrierung aktualisierte 
Sicherheitsdatenblätter fortschreitend  zusenden. 
 
Für weitere Fragen bezüglich REACH wenden Sie sich bitte an den Unterzeichner oder an Frau Lieve Galle, 
Coordinator Product Regulations (Lieve.Galle@Agfa.com; Tel.: +32 3 444 5512). 
 
 
Agfa Graphics Germany GmbH & Co. KG 
 

                  
          Volker Ludwig 
            Dipl.-Phys. 
      Okologie & Qualität 


